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Der Gemeinderat erlässt gestützt auf § 34 des Reglements über das Friedhof- und 

Bestattungswesen Seltisberg vom 01. Januar 2018 folgende Gebührenordnung  

§ 1 Grundsatz 

Für Verstorbene ohne letzten Wohnsitz in Seltisberg, berechnen sich die Gebühren durch-

gehend nach dem Kostendeckungsprinzip. 

Alle Kosten (Sarg, Transporte und Verrichtungen der Bestattungsfirma [sep.  Rechnungs-

stellung], Kremation [inkl. Urne] gehen zu Lasten der Angehörigen. 

§ 2 Verstorbene mit letztem Wohnsitz in Seltisberg 
 
1 Gemäss, §10 Abs.3, §11 Abs.2 und 3,  des Bestattungs- und Friedhofreglements werden 

für nachfolgende Dienstleistungen Gebühren erhoben:  

a) Bestattung der Urne in einer neuen Urnennische 

(Nischenplatte exkl. Beschriftung) CHF 500.— 

b) Provisorisches Grabkreuz   CHF 75.— 

c) Umbestattung einer zweitbestatteten Urne  

- von Grab zu Grab CHF 600.— 

- von Grab zu Urnennische CHF 400.— 

- von Grab zu Gemeinschaftsgrab  CHF 200.— 

- von Urnennische zu Urnennische CHF 200.— 

- von Urnennische zu Gemeinschaftsgrab CHF 200.— 

 

2 Sind die Angehörigen bedürftig, übernimmt die Gemeinde Seltisberg alle Kosten für eine 

einfache Bestattung. Der Entscheid obliegt auf Antrag hin dem Gemeinderat.  

§ 3 Verstorbene ohne letzten Wohnsitz in Seltisberg 
 
a) Bestattung des Sarges in der Erde  CHF 1‘700.— 

b) Bestattung der Asche im Gemeinschaftsgrab  CHF 500.— 

c) Bestattung der Urne in einem neuen Urnengrab  CHF 1‘100.— 

d) Bestattung der Urne in einem bestehenden Urnengrab           CHF 600.— 

e) Bestattung der Urne in einer neuen Urnennische   CHF 1‘000.— 

(Nischenplatte exkl. Beschriftung) 

f) Bestattung der Urne in einer bestehenden Urnennische  CHF 400.— 

g) Bestattung der Urne in einem bestehenden Erdgrab  CHF 600.— 

h) Provisorisches Grabkreuz CHF 75.— 

i) Umbestattung einer zweitbestatteten Urne 

- von Grab zu Grab  CHF 800.— 

- von Grab zu Urnennische CHF 600.— 

- von Grab zu Gemeinschaftsgrab  CHF   600.— 

- von Urnennische zu Urnennische   CHF   400.— 

- von Urnennische zu Gemeinschaftsgrab CHF   400.— 

 



§ 4 Trauergeleite 
 
Die Leistungen der Gemeinde Seltisberg im Zusammenhang mit der Planung, Organisation 
Durchführung von Trauergeleiten, werden in der Regel nach dem jeweiligen effektiven 
Aufwand in Rechnung gestellt. 
 
§ 5 Grabunterhalt durch die Gemeinde 
 
Die Gemeinde übernimmt keinen Grabunterhalt. Dieser muss von den Hinterbliebenen 

sichergestellt werden.  

Benötigter Grabunterhalt verwahrloster Gräber, werden von der Gemeinde den 

Hinterbliebenen nach einer schriftlich gewährten Instandstellungsfrist nach Aufwand in 

Rechnung gestellt. 

§ 6 Namenstafel im Gemeinschaftsgrab 
 
1 Für das Holen und Bringen der Namenstafel CHF 100.— 
 
2 Die Kosten der jeweiligen Beschriftung der Namenstafel und die Bildhauerarbeiten an der 

Gedenkplatte werden nach dem effektiven Aufwand in Rechnung gestellt.  

§ 7 Grundsatz der Nichtrückwirkung 
 

Tatsachen, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung eingetreten sind, geben 
keinen Anspruch auf rückwirkende Anwendung des neuen Rechts, wenn dieses 
weitergehende Leistungen vorsieht als das Alte. 
 
§ 8 Aufhebung von Erlassen 
 

Das bisherige Reglement Friedhof- und Bestattungsreglement vom 22. Juni 2000 
und alle mit diesem Reglement in Widerspruch stehenden Bestimmungen werden 
aufgehoben. 
 
§ 9 Inkrafttreten  
 

Dieses Reglement tritt nach Genehmigung durch die Volkswirtschafts- und Gesund-

heitsdirektion auf den 1. Januar 2018 in Kraft. 

An der Einwohnergemeindeversammlung vom 29. November 2017 beschlossen. 
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